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Anlage VIII .

Vorlage der Kirchenregierung
an die Landesſynode der Vereinigten evang . - prot . Landeskirche Badens

im Frühjahr 1928 .

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes .

Die Vereinigung der Kirchengemeinde Karlsruhe und der Kirchengemeinde Karlsruhe⸗ Mühlburg betr .

Die Landesſynode hat als kirchliches

beſchloſſen , was folgt :

Geſetz

Die Kirchengemeinde Karlsruhe - Mühlburg wird

im Umfange ihres bisherigen Kirchſpiels mit der

Kirchengemeinde Karlsruhe vereinigt .

§ 2 .

Bis zur nächſten Kirchengemeindewahl beträgt
in dem Kirchengemeindeausſchuß Karlsruhe die Zahl
der Vertreter 115

und
die Zahl der Alteſten 23 .

ing eines mee ſſes für die

bisherige Kirchenc gemeinde Sruhe
neen

und

der von ihr in den dec huß

entſendenden Vertreter und Alteſten kann in der in

den § 8 6 und 7 der zwiſchen den beiden Kirchen —

gemeinden abgeſchloſſenen Vereinbarung vom 8. No⸗

vember 1927 angegebenen Weiſe erfolgen .

Dieſes Geſetz tritt am 1. April 1928 in Kraft .

Der Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug des

Geſetzes beauftragt .

Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .

Karlsruhe , den

Evangeliſche Kirchenregierung :
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